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Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Arts (B.A.)  
der Philologischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät und  

der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät 

 
Anlage B zur Prüfungsordnung der Universität Freiburg für den Studiengang Bachelor of Arts 
(B.A.) der Philologischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät und der Wirtschafts- und Verhal-
tenswissenschaftlichen Fakultät 
 
Fachspezifische Bestimmungen 
I. für die Hauptfächer der Philologischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät und der Wirt-

schafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät 
II. für die Nebenfächer der Philologischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät und der Wirt-

schafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät 
 
------------------------------- 

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen: 
P =  Pflichtbereich 
WP =  Wahlpflichtbereich 
S =   Seminar 
V =   Vorlesung 
Ü =  Übung 
K =  Kurs 
EX =  Exkursion 

 
 
II. Fachspezifische Bestimmungen für die Nebenfächer der Philologischen Fakultät, der Philo-

sophischen Fakultät und der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät 
 

Soziologie 

 

§ 1 Studienumfang 

Im Nebenfach Soziologie sind 38 ECTS-Punkte zu erwerben. 

 

§ 2 Studieninhalte 

Im Nebenfach Soziologie sind die folgenden Module zu belegen: 

 

Grundlagen der Soziologie (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS 

Grundzüge der Soziologie V, Ü P 10 

 

Gesellschaftstheorien und Globalisierung 

Der bzw. die Studierende belegt nach eigener Wahl eines der folgenden Module: 
– Gesellschaftstheorien 
– Globalisierung 

 

Gesellschaftstheorien (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Gesellschaftstheorien V, Ü P 10 
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Globalisierung (10 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich Globalisierung V, Ü P 10 

 

Soziale Konflikte (6 bis 12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS 

Seminar aus dem Bereich Soziale Konflikte S P 6 

Seminar aus dem Bereich Soziale Konflikte S WP 6 

Wird die Wahlpflichtveranstaltung (WP) in diesem Modul nicht belegt, so ist die Wahlpflichtveranstaltung 
im Modul Soziologische Theorien zu belegen. 

 

Soziologische Theorien (6 bis 12 ECTS-Punkte) 

Veranstaltung Art P/WP ECTS 

Seminar aus dem Bereich Soziologische Theorien S P 6 

Seminar aus dem Bereich Soziologische Theorien S WP 6 

Wird die Wahlpflichtveranstaltung (WP) in diesem Modul nicht belegt, so ist die Wahlpflichtveranstaltung 
im Modul Soziale Konflikte zu belegen. 

 

§ 3 Orientierungsprüfung 

Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn in der Lehrveranstaltung Grundzüge der Soziologie die 
schriftliche Modulteilprüfung erfolgreich abgelegt wurde. 

 

§ 4 Bachelorprüfung 

(1) Studienbegleitende Prüfungen 
In folgenden endnotenrelevanten Modulen sind studienbegleitende Prüfungen in der jeweils angegebe-
nen Prüfungsart abzulegen: 

1. Grundlagen der Soziologie 
– Grundzüge der Soziologie: schriftliche Modulteilprüfung (Orientierungsprüfungsleistung) 

2. Gesellschaftstheorien und Globalisierung 
Gesellschaftstheorien 
– Lehrveranstaltung aus dem Bereich Gesellschaftstheorien: schriftliche Modulteilprüfung 
bzw. 
Globalisierung 
– Lehrveranstaltung aus dem Bereich Globalisierung: schriftliche Modulteilprüfung 

3. Soziale Konflikte 
– Seminar aus dem Bereich Soziale Konflikte: schriftliche Modulteilprüfung 

4. Soziologische Theorien 
– Seminar aus dem Bereich Soziologische Theorien: schriftliche Modulteilprüfung 

(2) Bildung der Note für die studienbegleitenden Prüfungen 
Die Modulnoten der endnotenrelevanten Module werden bei der Bildung der Note für die studienbeglei-
tenden Prüfungen gleich gewichtet. 

 


